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XVII.

Polizei-Verordnung für die Stadt Köln vom 14. Januar 1888,
betreffend die offene Bebauung.

Zur Herbeiführung einer fog. offenen Bebauung
einzelner Bauquartiere der Stadt Köln wird nach
Anhörung des Gemeindevorftandes auf Grund der
%%. 5 und 6 des Gefetzes über die Polizei-Verwal-
tung vom 11. März 1850 mit Genehmigung der
Königl. Regierung nachflehende Polizei—Verordnung
erlafi'en:

%. I.

Eine offene Bebauung, d. h. eine Bebauung

mit Zwifchenräurnen mufs fiattfinden:

a) In den Bauquartieren zwifchen dem neuen
Volksgarten, der Brühleritrafse, der Loth-

ringeritrafse und der Eifelftrafse, wobei in—
defs die in den Fluchtlinien der Brühler-
und Eifelftrafse belegenen Baufiellen ge—

fchloffen bebaut werden können;

b) auf den Grundflücken zwifchen der Riehler-
ftrafse, der neuen Umwallung, dem Rhein
und dem Deutfclien Ring.

9. 2.

Auf diefen für die offene Bebauung beftimmten
Grundflücken dürfen nicht mehr als zwei Wohn-
häufer dicht aneinander gebaut werden; im Uebrigen
find. Zwifchenräume unbebaut zu lafl'en, welche bis
zur Nachbargrenze mindeftens 5 m und bis zum be-
nachbarten Gebäude mindeftens 10m breit
müffen. Die fo gebildeten Zwifchenräume dürfen

fein

mit niedrigen Vorbauten von weniger als 11/4m  

Höhe (cf. %. 60 der Bauordnung für die Stadt Köln
vom 14. Januar 1885) unter der Bedingung, dafs
diefelben höchftens 2 m vor dem Hauptgebäude vor-
fpringen, fo wie mit auffteigenden Vorbauten
(cf. %. 60 a. a. 0.) unter der Bedingung, dafs die-
felben höchfizens 1m vor dem Hauptgebäude vor—
fpringen und nicht mehr als zwei Fünftel der Ge-

Die be—
bauten Flächen dürfen indefs im Ganzen nicht mehr
als zwei Drittel der Baufläche, d. h. derjenigen
Fläche betragen, welche nach Abzug der feitlichen
freien Streifen und eines etwa durch den Bauflucht—

bäudelänge einnehmen, befetzt werden.

linienplan vorgefchriebenen Vorgartens übrig bleiben.

%- 3.
Auf den für die offene Bebauung beftimmten

Baugrunditücken darf kein Gebäude höher als ein
Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe erbaut werden.

%4 4-
Uebertretungen diefer Vorfchriften werden mit

einer Geldftrafe von 3 bis 30 Mark beßraft.
Verantwortlich find der Bauherr, wie der Bau-

Unternehmer.

%. 5.-

Vorl’tehende Polizei—Verordnung tritt mit der
Publication im Stadt—Anzeiger der Kölnifchen Zei—
tung in Kraft. '

XVIII.

Polizei-Verordnung vom 20. December 1889,
betreffend die Bauten im erften und zweiten Rayon der Feftung Köln auf der

linken und rechten Rheinfei’te.

Im feuerpolizeilichen und gefundheitlichen Inter—
effe wird auf Grund der gg. 5 und 6 des Gefetzes
überdie Polizeiverwaltung vom II. März 1850 und
in Gemäfsheit der 5% 143 und 144 des Gefetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 unter Zuftimmung des Gemeinde-Vorftandes
bezüglich der Gebäude, welche auf Grund des Reichs-
Rayongefetzes Seitens der Feftungsbehörde im erften
und zweiten Feftungsrayon zugelafi'en werden, nach—
ftehende Polizei—Verordnung erlafl'en:

%. I.
Auf den Grundftücken im erften und zweiten

Rayon der Feftung Köln, fowohl auf dem linken
als auf dem rechten Rheinufer, mufs jedes Gebäude
in einem Abitand von der Grundflücksgrenze er-
richtet werden, welcher wenigitens 5m beträgt.

Dies gilt nicht für die Strafsengrenzen; an denfel-
ben find vielmehr die feftgefetzten Strafsen- und
Baufluchtlinien»Pläne, beziehungsweife die Vorfchrif-
ten im %. 13 der Bau—Polizeiordnung für die Bauten


